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Reichswahlgesetz.
Vom 27. April 1920.

Die Verfassunggebende Deutsche Nationalversammlung
hot : das folgende Gesetz beschlossen, das mit Zustimmung
des Reich srais hiermit verkündet wird:

I. Wahlrecht und Wählbarkeit.
« t

Reichstagswähler ist , wer am Wahltag Reichsange¬
höriger und zwanzig Jahre alt ist.

Jeder Wähler hat eine Stimme.
8 2.

Ausgeschlossen vom Wahlrecht ist,
1. wer entmündigt ist oder unter vorläufiger Vor¬

mundschaft oder wegen geistigen Gebrechens unter
Pflegschaft steht,

2. wer rechtskräftig durch Richterspruch die bürger¬
lichen Ehrenrechte verloren hat.

Die Ausübung des Wahlrechts ruht für die Soldaten
während der Dauer der Zugehörigkeit zur Wehrmacht . »

Behindert >Hn der Ausübung ihres Wahlrechts sind
Personen , die wegen Geisteskrankheit oder Geistesschwäche
in einer Heil - oder Pflegeanstalt untergebracht sind, ferner
Straf - und Untersuchungsgefangene sowie Personen , die
infolge gerichtlicher oder polizeilicher Anordnung in Ver¬
wahrung gehalten werden . Ausgenommen find Personen,
die sich aus politischen Gründen in Schutzhaft befinden.

8 3.
Wählen kann nur , wer in eine Wählerliste oder Wahl-

kartei eingetragen ist oder einen Wahlschein hat.s 4
Wählbar ist jeder Wahlberechtigte , der am Wahltag

fünfundzwanzig Jahre alt und feit mindestens einem
Jahre Re ichsangehöriger ist.

8 5.
Ein Abgeordneter verliert seinen Sitz

1. durch Verzicht,
2 . durch nachträglichen Verlust des Wahlrechts,
3. durch strafgerichtliche Aberkennung der Rechte aus

öffentlichen Wahlen,
4. durch Ungültigerklärung der Wahl ! odep son¬

stiges Ausscheiden beim Wahlprüsungsversahren,
5 . durch nachträgliche Aenderung des Wahlergebnisses.

Der Verzicht ist dem Reichstagspräsidenten zu erklä¬
ren ; er kann nicht widerrufen werden.

II . Wahlvorbereitung.
8 6.

Der Reichspräsident bestimmt den Tag der Hauptwahl
(Wahltag ) . '

§ 7 .
Die Wahlkreiseinteilung und die Bildung von Wahl-

kreisverLänden regelt die Anlage.
8 8.

Zur Vorprüfung und .Feststellung der Wahlergebnisse
im ganzen Reichsgebiet ernennt der Reichsminister des
Innern einen Reichswahlleiter und einen Stellvertreter.

8 9-
Für die Stimmabgabe wird jeder Wahlkreis in Wahl¬

bezirke geteilt , die möglich mit den Gemeinden zusammen-
-fallen . Große Gemeinden können in mehrere Wahlbe¬
zirke zerlegt , kleine Gemeinden oder Teile von Gemeinden

mit benachbarten Gemeinden oder Ge'meindeteilen zu
einem Wahlbezirke vereinigt werden.

8 1«.
Für jeden Wahlhezirk wird ein Wahlvorsteher Md

ein Stellvertreter ernannt.
Der Wahlvorsteher beruft aus den Wählern des Wahl¬

bezirks drei bis sechs Beisitzer und einen Schriftführer.
Wahlvorsteher , Beisitzer und Schriftführer bilden den

Wahlvorstand.
8 11.

In jedem Wahlbezirke wird für die dort wohnhaften
Wähler eine Wählerliste oder Wahlkartei angelegt.

Wahlberechtigte Staatsbeamte , Arbeiter in Staatsbe¬
trieben , die ihren Wohnsitz im Ausland nahe der Reichs¬
grenze haben , und wahlberechigte Angehörige ihres Haus¬
standes , werden auf Antrag in die Wählerliste oder
Wahlkartei einer benachbarten deutschen Gemeinde ein¬
getragen.

Die Wahlordnung bestimmt , unter welchen Voraus¬
setzungen Wähler auf ihren Antrag in der Wählerliste
oder Wahlkartei zu streichen und mit einem Wahlschein
zu versehen sind.

8 12.
Die Wählerlisten und Wahlkarteien werden spätestens

vier Wochen vor dem Wahltag acht Tage lang öffentlich
ausgelegt . Die Gemeindebehörde gibt Ort und Zeit ! öf¬
fentlich bekannt und weist auf die Einspruchsfrist hin.

Einsprüche sind bis zum Ablauf der Auslegungsfrift
bei der Gemeindebehörde anzubringen und innerhalb der
nächsten vierzehn Tage zu erledigen . Hierauf werden die
Liften oder Karteien geschlossen.

8 13.
Der Wähler kann nur in dem Wahlbezirke wählen , in

dessen Wählerliste oder Wahlkartei er eingetragen ist . In¬
haber von Wahlscheinen können in jedem beliebigen Wahl¬
bezirke wählen.

8 14.
Für jeden Wahlkreis werden ein Kreiswahlleiter und

ein Stellvertreter ernannt.
Beim Kreiswahlleiter find spätestens am einnndzwan-

zigsten Tage vor dem Wahltag die Kreiswahlvorschkäge
'öinzureichen.

Die Kreiswahlvorschläge müssen von mindestens fünf¬
zig Wählern des Wahlkreises unterzeichnet fein . Die
Namen der Bewerber müssen in erkennbarer Reihenfolge
aufgeführt sein.

In den Wahlvorschlag darf nur aufgenommen werden,
wer seine Zustimmung dazu erklärt hat . Die Erklärung
mutz spätestens am einund zwanzigsten Tage vor dem
Wahltag dem Kreiswahlleiter eingereicht sein ; andern¬
falls wird der Bewerber gestrichen.

In dem einzelnen Wahlkreis darf ein Bewerber nur
einmal vorgeschlagen werden.

8 16.
Für jeden Wahlkreisverband werden ein Verbands¬

wahlleiter und ein Stellvertreter ernannt.
Innerhalb eines WahMreisverbandes können mehrere

Kreiswahlvorschläge miteinander verbunden werden . Die
Verbindung ist nur dann wirksam , wenn diese Kreiswahl-
vorfchläge derselben Reichswahlliste angeschloffen sind.

Die Verbindung mutz von den auf den Kreiswahlvor-
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Tage vor bem Wahltag bem Setter bes Wahttretsoer-
banges schriftlich erklärt werden.

8 16.
Beim Reichswahlleiter können, und zwar spätestens

am sechzehnten Tage vor der Wahl , Reichswahl Vorschläge
singeveicht werden . Sie müssen von mindestens zwanzig
Wählern unterzeichnet sein. Die Namen der Bewerber
müssen in erkennbarer Reihenfolge aufgeführt sein.

In den Wahl Vorschlag darf nur aufgenommen wer¬
den, wer seine Zustimmung dazu erklärt hat . Die Er¬
klärung mutz spätestens am sechzehnten Tage vor dem
Wahltag beim Reichswahlleiter eingegangen fein ; andern¬
falls wird der Bewerber gestrichen.

Ein Bewerber darf nur in einem Retchswahlvor schlage
benannt werden . Die Benennung in einem Reichswahl-
vorschlage schließt die Benennung in einem Kreiswahlvor-
schlage nicht aus , wenn die Erklärung nach § 18 sich auf
diesen Reichswahlvorschlag bezieht.

8 17.
In jedem Kreis - und Reichswahlvorfchlage muß sin

Vertrauensmann und ein Stellvertreter bezeichnet wer¬
den, die zur Abgabe von Erklärungen gegenüber dem
Kreiswahlleiter und dem Wahlausschüsse, bei Reichswahl¬
vorschlägen gegenüber dem Reichswahlleiter und dem
Reichswahlausschusie bevollmächtigt sind. Fehlt diese Be¬
zeichnung, so gilt der erste Unterzeichner als Vertrauens¬
mann, der zweite als sein Stellvertreter.

Erklärt mehr als die Hälfte der Unterzeichner eines
Wahlvorschlags schriftlich, daß der Vertrauensmann oder
sein Stellvertreter durch einen anderen ersetzt werden soll,
so tritt dieser an die Stelle des früheren Dertrauens-
manns , sobald die Erklärung dem Wahlleiter zugehl.

8 18.
Für die Kreiswahlvorschläge kann erklärt werden , daß

ihre Reststimmen einem Reichswählvorschla ^e. zuzurech¬
nen sind. Die Erklärung muß spätestens am zehnten
Tage vor dem Wahltag beim Kreiswahlleiter eingereicht
fein. Sonst scheiden die Reststimmen des Wahlkreises beim
Zuteilungsoerfahren für das Reich aus.

8 19.
Eine tel ^ raphifche Erklärung gilt als schriftliche Er¬

klärung im Sinne des 8 14 Abs. 2, 4. 8 15 Abis. 3, 8 16
dlbs. 1» 2, 8 18, wenn sie durch eine spätestens am zweiten
Tage nach Ablauf der Frist eingegangene schriftliche Er¬
klärung bestätigt wird.

8 20.
Zur Prüfung der Kreiswahlvorschläge wird für jeden

Wahlkreis ein Wahlausschuß gebildet , der aus dem Kreis,
wahlleiter als Vorsitzenden und vier Beisitzern besteht, die
dieser aus den Wählern beruft . Der Wahlausschuß be¬
schließt Mit Stimmenmehrheit.

Die Wahlvorschläge können nach ihrer Festsetzung nicht
mehr geändert oder zurückgenommen werden.

8 21.
Zur Prüfung der Verbindungserklärungen wird im

Bedarfsfall für jeden Wahlkreisverband ein Berbands-
wahlausschuß gebildet , der aus dem Verbandswahlleiter
als Vorsitzendem und vier Beisitzern besteht, die dieser
aus den Wählern beruft . Der Verbandswahlausschuß be¬
schließt mit Stimmenmehrheit.

Der Verbandswahlleiter teilt die Verbindungserklä¬
rungen so, wie sie zugetassen sind, den Kreiswahlleitern der
beteiligten Wahlkreise mit.

8 22.
Zur Prüfung der Reichswahlvorschläge wird ein Reichs,

Wahlausschuß gebildet , der aus dem Reichswahlleiter als
Vorsitzendem und sechs Beisitzern besteht, die dieser aus
den Wählern beruft . Der Reichswahlausschuß beschließt
Mit Stimmenmehrheit.

Der Milchswahlleiter ' veröffentlicht die Rjeichswahl-
Vorschläge so, wie sie zugelassen sind, in fortlaufender
Nummernfolge . Die Deröffentlichung soll spätestens am
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mehr geändert oder zurncktzenotntnenwerden.
8 23.

Der Kreiswahlleiter gibt spätestens am vierten Tage
vor der Wahl die Kreiswahlvorschläge samt Verbindungs¬
erklärungen sowie die Reichswahlvorschläge , denen sich
Wahlvorschläge aus dem Wahllrets angeschlosten haben,
in der zugelassenen Form öffentlich bekannt.

8 24.
Der Stimmzettel darf nur Namen aus einem einzigen

Kreiswahlvorschlag enthalten . Ein Name genügt.
An Stelle der Namen oder neben ihnen darf der

Stimmzettel auch die Bezeichnung des Kreiswahlvor¬
schlags mit der Nummer aus der amtlichen Bekanntgabe
enthalten.

8 25.
Die Angabe einer Partei auf dem Stimmzettel wird

nicht beachtet.
Weitere Angaben machen den Stimmzettel ungültig.

III . Wahlhandlung und Ermittlung des Wahlergebnisies.
8 28.

Wahlhandlung und Ermittlung des Ergebnisses sind
öffentlich. >

8 27.
Gewählt wird mit Stimmzetteln in amtlich gestempel¬

ten Umschlägen. Abwesende können sich weder vertreten
lasten , noch sonst an der Wahl teilnehmen.

8 28.
lieber die Gültigkeit der Stimmzettel entscheidet der

Wahlvorstand mit Stimmenmehrheit . Bei Stimmen¬
gleichheit gibt der Wahlvorsteher den Ausschlag. Nach¬
prüfung im Wahlprüfungsverfahren bleibt Vorbehalten.

8 29.
Zur Ermittlung des Wahlergebnisies stellt der Wahl¬

ausschuß fest, wieviel gültige Stimmen abgegeben sind
und wieviel davon auf den Kreiswahlvorschlag entfallen.

8 30.
Jedem Kreiswahlvorfchlnge werden soviel Abgeord¬

netensitze zugewiesen, daß je einer auf 60 000 für ihn
abgegebene Stimmen kommt. Stimmen , deren Zahl für
die Zuteilung eines oder eines weiteren Abgeordneten¬
sitzes an einen Kreiswahlvorschlag nicht ausreicht (Rest¬
stimmen), werden , soweit sie auf verbundene Wahlvor¬
schläge gefallen sind, dem Wahlverbandsausschusse und.
soweit sie auf Wahlvorschläge gefallen sind, die nur einem
Reichswahlvorschlage angeschlossen sind, dem Reichswahl-
ausschusie zur Verwertung überwiesen.

8 31.
Der Verbandswahlausschuß zählt die im Wahlkreis¬

verband auf die verbundenen Wahlvorschläge gefallenen
Reststimmen zusammen. Auf je 60 000 in dieser Weise
gewonnener Reststintmen entfällt ein weiterer Abgeord¬
netensitz. Diese Sitze werden den Kreiswahlvorschlägen
nach der Zahl ihrer Reststimmen zugeteilt . Hierbei blei¬
ben jedoch die Reststimmen unberücksichtigt, wenn nicht
wenigstens auf einen der verbundenen Kreiswahlvor¬
schläge 30 000 Stimmen abgegeben sind. Bei gleicher
Zahl von Reststimmen auf mehreren Kreiswahlvorschlä-
gen entscheidet über die Reihenfolge das Los.

Die bei der Verrechnung der Reststimmen im Wahl-
kreisverbande nicht verbrauchten oder nicht berücksichtigten
Röststimmen werden ihrem Reichswahlvorschlag über¬
wiesen.

8 32.
Der Reichswahlausschuß zählt die in allen Wahlkrei¬

sen oder Wahlkroisverbänden auf die Reichswahlvorschläge
gefallenen Reststimmen zusammen und teilt jedem Reichs¬
wahlvorschlag auf je 60 000 Reststimmen einen Abgeord¬
netensitz zu. Ein Rest von mehr als 30 000 Stimmen
wird vollen 60 000 gleichgeachtet. Einem Reichswahlvor-
schlage kann höchstens die gleiche Zahl der Abgeordneten¬
sitze zugeteilt werden , die auf die ihm angeschlosienen
Kreiswahlvorschläge entfallen sind.

(Fortsetzung folgt im nächsten Kreisblatt .)
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